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Amt für Schule, 29.09.2021, 3067 

400.22, Ku 

 

 

 

Gremium 

An die Mitglieder des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 05.10.2021  – öffentlich 

 

Thema: Grundschulplanung 

 

 

Anfrage der CDU vom 16.09.2021 zum Thema "Grundschulplanung" Ds-Nr. 2431/2020-2025 

 

Frage:  

 

Welche Planungsschritte wurden getroffen, um die Fertigstellung der drei Grundschulen für das 

Schuljahr 2025/2026 pünktlich zu gewährleisten? 

 

Antwort: 

 

Gegenwärtig erarbeitet die Verwaltung dezernatsübergreifend ein Gesamtprogramm für 

Baumaßnahmen, das zum überwiegenden Teil notwendige Schulbaumaßnahmen umfasst. Hierin 

werden auch die drei neuen Grundschulen berücksichtigt. Das Gesamtprogramm soll vss. im 

November in den politischen Gremien beraten werden.  

 

 

Zusatzfrage Nr. 1:  

Welche Haushaltsmittel werden benötigt um den Bau der drei Grundschulen im angegebenen 

Zeitfenster zu realisieren und welche Haushaltsmittel wurden dafür schon bereitgestellt? 

 

 

Antwort Zusatzfrage Nr.1: 

 

Der Bau einer neuen Grundschule wird mit ca. 19 Mio € kalkuliert, die entsprechenden Haushaltsmittel 

sind in den Entwürfen des Wirtschaftsplanes ISB und des Haushaltsplanes des Amtes für Schule für das 

Jahr 2022 ff. berücksichtigt. 

 

Zusatzfrage Nr. 2:  

 

Was sind die Schritte, die bis zur Fertigstellung der drei Grundschulen noch bearbeitet werden müssen, 

um die pünktliche Inbetriebnahme zu ermöglichen? 

 

Antwort Zusatzfrage Nr.2: 

 

Bautechnisch wurden für die neuen Grundschulen bereits Raumprogramme erstellt, auf deren 

Grundlage der Immobilienservicebetrieb in die weitere Planung einsteigen wird. Diese beinhaltet auch 

einen Architektenwettbewerb oder eine Machbarkeitsstudie. Daran schließen sich die 

Leistungsphasen 2 – 4 der HOAI (Vorplanung, Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung) an, nach 

Vorstellung in den Gremien erfolgt danach die Ausführungsplanung und Baudurchführung. 

 

Weiterhin sind schulorganisatorische Maßnahmen erforderlich. Diese umfassen aufeinander 

aufbauend z.B. die Erstellung von pädagogischen Konzepten für die neuen Grundschulen, die 
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jeweiligen Errichtungsbeschlüsse und die Genehmigungsanträge bei der Bezirksregierung. Des 

Weiteren sind die Schuleinzugsbereiche in den betroffenen Gebieten neu abzugrenzen. 

 

Die pädagogischen Konzepte wurden für zwei der drei neuen Schulen bereits erarbeitet und werden 

auch für weitere Bauplanungsschritte herangezogen.  

 

 

i. A. 

 

 
Schönemann 

Amtsleitung 


